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Vermaßung

Gebäude gemäß Kataster

Flurstück mit Flurstücksnummer gemäß Kataster 

Nachrichtliche Übernahme einer Ausgleichsfläche gemäß § 9 (6) BauGB
(hier: Flurbereinigungsverfahren in der Gemarkung Pomster)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Fläche für die Entwicklung von Natur und Landschaft - Ausgleichsfläche extensives Grünland 
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Baugrenze

GRZ = 0,4

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs de Satzungserweiterung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

RECHTSGRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

DATENGRUNDLAGE

Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz 
- (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) 

ÜBERSICHTSKARTE

      GmbH

18.0

15/2

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a  BauGB)

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
höchstzulässige Grundflächenzahl

ORTSGEMEINDE POMSTER
Erweiterung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 

   "Gesamte Ortslage"    
M.: 1:500 

Stand: 11.10.2024

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 

 SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Ortsgemeinderat hat am        die 2. Erweiterung 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Ge-
samte Ortslage“ gemäß § 2 (1) BauGB beschlos-
sen. 
Der Änderungsbeschluss ist am 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Pomster, den  
 
 
 
 
 
 
(Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
 

 Der Ortsgemeinderat hat am        die 2. Erweiterung 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß 
§ 10 (1) Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
Pomster, den  
 
 
 
 
 

          (Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
 

 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE 
DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

 AUSFERTIGUNG 
 
 

Die 2. Erweiterung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung einschließlich der Textfestsetzun-
gen hat mit der Begründung gemäß §  3 (2) 
BauGB in der Zeit vom          bis          zu jeder-
manns Einsicht   öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am     mit 
dem Hinweis  öffentlich bekanntgemacht, dass An-
regungen während der Auslegungsfrist vorge-
bracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben 
vom         zur Abgabe einer Stellungnahme aufge-
fordert. 
 
Pomster, den  
 
 
 
 
 
(Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
 
 

 Die Übereinstimmung der textlichen und zeichne-
rischen Inhalte der 2. Erweiterung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung mit dem Willen des 
Ortsgemeinderates sowie die Einhaltung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Verfahrens werden be-
kundet.  
Die 2. Erweiterung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung wird hiermit ausgefertigt. 
Sie tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
 
 
 

Pomster, den  
 
 
 
 
 

(Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
 

SATZUNGSBESCHLUSS  BEKANNTMACHUNG 
 

Der Ortsgemeinderat hat am        die 2. Erweiterung 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß 
§ 10 (1) Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
Pomster, den  
 
 
 
 
 

          (Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
 

 Der Satzungsbeschluss der 2. Erweiterung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung sowie die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am            tritt die 2. 
Erweiterung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung in Kraft. 

 
Pomster, den  

 
 
 
 
 

 (Siegfried Müller, Ortsbürgermeister) 
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